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Stationen des Hexenprozesses gegen Maria Schnökel 1654 



Maria Schnökel, Opfer der Hexenverfolgungen in Rinteln 

 
Maria Schnökel (* um 1600; † 25. August 1654 in Rinteln) war Opfer der Hexenverfolgungen 
in Rinteln. Sie war eine geborene Biesenmeyer und verheiratet mit Heinrich Schnökel. 
In anderen Quellen wird sie genannt: Heinrich Schreckels Frau, die Henr. Schroeckels Frau 
Mar. Brennerkings. Die Schreckelsche. 1654 geriet sie in einen Hexenprozess, welcher im 
Zentrum einer Ausstellung zu den Hexenprozessen in Rinteln in der Eulenburg, dem 
Universitäts- und Stadtmuseum Rinteln, steht. 
 
Hexenverfolgungen in Rinteln  

Rinteln war Schauplatz intensiver Hexenverfolgungen. Die Hexenprozesse wurden 
maßgeblich vorangetrieben durch die Professoren der Juristenfakultät an der Universität 
Rinteln. Die Juristen der Akademia Ernestina verstärkten durch ihre ''Beratung'' von Stadt- 
und Amtsgerichten im ganzen Nordwesten die Hexenprozesse. Zwischen 1621 und 1675 sind 
rund 400 ''Gutachten'' überliefert, die durchweg die rücksichtslose Verfolgung von 
vermeintlichen Hexen und Hexenmeistern anordneten. 
 
Das juristische Delikt der Hexerei war in der reichsweit gültigen Constitutio Criminalis 
Carolina verankert. Es fand sich auch in der ''Polizey-Ordnung'', die Ernst (Schaumburg)|Graf 
Ernst zu Holstein-Schaumburg, der Stifter der Rintelner Universität, 1610 erlassen hatte. 
Hexerei galt als todeswürdiges Verbrechen, das mit dem Verbrennen auf dem Scheiterhaufen 
geahndet wurde. Der Stadtrat in Rinteln hatte die Hohe Gerichtsbarkeit inne mit dem Recht, 
Menschen wegen Hexerei zu verurteilen und zu verbrennen. 
Im Gebiet der heutigen Stadt Rinteln wurden in der Zeit von 1560 bis 1669 mindestens 88 
Menschen in Hexenprozessen angeklagt, von denen viele mit der Hinrichtung endeten. 
Höhepunkte waren die Jahre 1634 bis 1655. In den Jahren 1634–1635 wurden 13 Menschen 
hingerichtet. 
Eine weitere Welle von Hexenprozessen begann, nachdem Rinteln 1651 wegen seiner 
entfernten Lage zur Residenzstadt Kassel eine eigene Regierung mit Obergericht erhielt. 1654 
wurden mindestens elf Personen der Hexerei angeklagt und 1655 weitere drei Menschen. 
 
Die Stadt Rinteln, deren Universität maßgeblich zur Verbreitung der Hexenprozesse beitrug, 
hält damit in Niedersachsen einen traurigen Rekord 
 
Hexenprozess gegen Maria Schnökel  

Seit dem Herbst 1653 fanden auf dem nahen Schloss Arensburg im benachbarten 
Schaumburg-Lippe auf Betreiben des dortigen Grafen Philipp Massenprozesse unter dem 
Vorwurf der "Hexerei" statt, bei denen unter der Folter die Angeklagten immer neue Frauen 
und Männer der Teilnahme beim Hexensabbat bezichtigten. Die Gefolterten nannten als 
Hexentanzplatz die Klippe des Luhdener Berges zwischen Eilsen und Rinteln.  
In einer ersten Prozesswelle Januar bis März 1654 begann auch das Rintelner Stadtgericht mit 
Ermittlungen wegen Hexerei. Acht angeklagte Frauen wurden zum Tode verurteilt, darunter 
Ende Februar 1654 Adelheid Sieveking.  
Eine der angeklagten Frauen sagte unter der Folter aus, dass die Bürgersfrau Maria Schnökel 
ebenfalls beim nächtlichen Hexentanz auf dem Steinanger dabei gewesen sei. Diese 
sogenannte Besagung wurde vom Gericht in eine besondere Liste eingetragen. 
April 1654 geriet Maria Schnökel in einen Streit mit einem Nachbarn. Dieser bekreuzigte sich 
plötzlich vor ihr und wendete sich ab. Zum ersten Mal ahnte Maria Schnökel, dass ein "bös 
Gerücht" über sie im Umlauf war. 
Am 3. Juli 1654 begann das Stadtgericht mit konkreten Ermittlungen gegen Maria Schnökel 
und ließ Belastungszeugen vernehmen. 



Wie auch im Prozess gegen Adelheid Sieveking traten Mitglieder der Wandmacherfamilie 
Wiebbach mit Verdächtigungen und Zeugenaussagen in Erscheinung. Als Zeugen wurden 
gehört: Anna Maria Wiebbach, Ehefrau des Wandmachers Otto Wiebbach aus dem 
Klosterstraßenviertel, und der Bäcker Johann Bockmann aus dem Ritterstraßenviertel. 
Namentlich als Richter bekannt ist Johann Dempter (um 1590–1654), Kaufmann, Ratsherr 
und ehrenamtlicher Stadtrichter.  
Am 10. Juli hörte das Stadtgericht weitere Zeugen und sandte die Akten schließlich an die 
Juristen-Fakultät der Rintelner Universität. Am 19. Juli lag das Rechtsgutachten der 
Universität vor: Verhaften und "gütlich befragen". 
Am 20. Juli wurde Maria Schnökel morgen um drei Uhr verhaftet und vor dem Stadtgericht 
verhört. Sie bestritt alle Vorwürfe. Das Protokoll wurde mit den Akten wieder an die 
Universität geschickt. Fünf Tage später lag das zweite Rechtsgutachten der Universität vor: 
Erneut verhören, diesmal unter Anwendung der Folter. 
Am 31. Juli begann um 10 Uhr vormittags die einstündige Folter auf dem Dachboden des 
Rathauses durch Streckbank und Beinschrauben. Maria Schnökel blieb standhaft. 
Anschließend in der Zelle redete Pfarrer Daniel Wilhelmi auf sie ein. Maria Schnökel war zu 
erschöpft, um weiteren Widerstand zu leisten. Sie gab zu, eine Hexe zu sein.  
Am 3. August widerrief sie das Geständnis: sie sei durch Pfarrer Wilhelmi getäuscht und 
betrogen worden. Doch am 5. August resignierte Maria Schnökel und gestand erneut.  
In dem Verhör am 8. August gestand Maria Schnökel alle Details, die man von ihr hören 
wollte. Sie nannte dabei auch angebliche Komplizinnen. 
Am 17. August wurde die Anklageschrift vorbereitet und mit den Akten an die Universität 
versandt. Am 25. August fand auf dem Marktplatz der "Endliche Rechtstag" statt. Das dritte 
Gutachten der Universität wurde als Urteil öffentlich verkündet. Es lautete: Tod durch 
Verbrennen. Wenig später starb die Angeklagte gemeinsam mit zwei anderen Frauen auf dem 
Scheiterhaufen.  
 
Verurteilungen und Hinrichtungen von Juli bis August im Jahr 1654: 

* Witwe des Heinrich Hoppenstock, hingerichtet am 8. Juli. 
* Katharina Vogel, Witwe des Cordt Meinersen, hingerichtet am 8. Juli. 
* Witwe des Daniel Herrmann, hingerichtet. 
* Jost Renecking Frau, flüchtete, kehrte freiwillig zurück, wahrscheinlich hingerichtet. 
* Maria Schnökel, hingerichtet am 25. August. 
* Die Hafferbocksche, hingerichtet am 6. Oktober. 
 
Quellen/ Literatur 

* Stadtarchiv Rinteln, Hexenprozess-Akten, unverzeichneter Bestand. Darin enthalten: 
Fragenkatalog im Prozess gegen Maria Schnökel und das Gutachten der Universität Rinteln. 
* Karl Heinz Spielmann, ''Hexenprozesse in Kurhessen'', Marburg, 1932 
* Hans-Jürgen Wolf, ''Geschichte der Hexenprozesse'', Hamburg, 1995 
 
Weblinks  

* http://www.eulenburg-
museum.de/index.php?optioncom_content&viewarticle&id54&Itemid68 Die Eulenburg. 
Universitäts- und Stadtmuseum Rinteln: ''Stationen des Hexenprozesses gegen Maria 
Schnökel 1654''. 
* http://www.anton-
praetorius.de/downloads/namenslisten/Rinteln_Namen_Opfer_%20Hexenprozesse_neue_Que
llen.pdf ''Namen der Opfer der Hexenprozesse in Rinteln'' PDF-Datei 207 KB 



 
 

Stationen des Hexenprozesses gegen Maria Schnökel 1654 
Die Angeklagte 

Maria Schnökel, geborene Biesenmeyer, geb. um 1600,  
verurteilt am 25. August 1654, hingerichtet auf dem Scheiterhaufen. 

Andere Namensschreibweisen: Heinrich Schreckels Frau, hingerichtet am 25. August 16541 
Die Henr. Schroeckels Frau Mar. Brennerkings. Die Schreckelsche, Anfang Juli verurteilt.2  

                                                           

1 Karl Heinz Spielmann: Hexenprozesse in Kurhessen, N. G. Elwert Verlag, Marburg, 1932 
2 Hans-Jürgen Wolf, Geschichte der Hexenprozesse, Hamburg, 1995, S. 720 



 
 

Stationen des Hexenprozesses gegen Maria Schnökel 1654 
Die Zeugen 

Anna Maria Wiebbach, Anna Catharina Deventer, Johann Bockmann 



 
 

Stationen des Hexenprozesses gegen Maria Schnökel 1654 
Der Richter 

Johann Dempter, um 1590-1654,  
Kaufmann und Ratsherr, ehrenamtlicher Stadtrichter 



 
 

Hexenprozess gegen Maria Schnökel 
 



 
 

Alltagsgegenstände, die in Hexenprozessen erwähnt wurden 
 



 
 

Foltergeräte 
 
 



 
 

Cunradus Hartz, 1634, Traktat über die Inquisition gegen das Verbrechen der Hexerei Rinteln 
Hermann Goehausen, Rechtlicher Process wie man gegen Unholdten und zauberische 

Personen verfahren soll, Rinteln, 1630 
Universitäts-Gutachten Prozess gegen Maria Schnökel 

Fragenkatalog im Prozess gegen Maria Schnökel 



 
 

Cunradus Hartz, 1634, Traktat über die Inquisition gegen das Verbrechen der Hexerei Rinteln 
Konrad Hartz (1603-1634), Tractatus Criminalis Theorico-Practicus De Veneficarum 

Inquisitione Iuridice instituenda, Rinteln 1632. 
 

Hermann Goehausen,3 Rechtlicher Process wie man gegen Unholdten und zauberische 
Personen verfahren soll, Rinteln, 1630 

 

 
 

Universitäts-Gutachten Prozess gegen Maria Schnökel 
 
 

                                                           

3 https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Goehausen 



 

 
Schaumburgische Polizey-Ordnung, 1623 

 
Maria Schnökel wurde im Januar 1654 der Hexerei beschuldigt, es wurden Gutachten von 
Professoren der Rintelner Universität erstellt und am Ende gestand sie unter Folter und unter 
Druck des Pfarrers Daniel Wilhelmi, dass sie an Hexentänzen auf dem „Steinanger“ 
teilgenommen hatte und benannte unter Schmerzen weitere Frauen, die ebenfalls dabei waren. 
Nur sieben Monate nach dem ersten „Verdacht“ wurde sie mit zwei anderen Frauen auf dem 
Scheiterhaufen verbrannt. 



 
 

Fragenkatalog im Prozess gegen Maria Schnökel 
 

Das Original befindet sich im Stadtarchiv Rinteln. 
 
 



 
 

Richtschwert 
 



 
 

Gedenken an das Wirken von Friedrich Spee und Heinrich (von) Bode 
 

Druck der Cautio Criminalis von Spee in Rinteln 1631 
 

Heinrich von Bode4 (auch: Henricus Bodinus; * 6. April 1652 in Rinteln; † 15. September 
1720 in Halle) war ein deutscher Rechtswissenschaftler. Bode thematisierte Missbräuche bei 
den Hexenprozessen und der Folter (Hexentheoretiker). Zum Hexereidelikt äußerte sich Bode 

in einer Dissertation. Später ging er mehrfach auf die Missbräuche und den richtigen 
Gebrauch der Folter ein. 

 

                                                           

4 https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Bode_(Bodinus 



Adelheid Sieveking Opfer der Hexenverfolgungen in Rinteln 

 
Adelheid Sieveking (* um 1600; † Ende Februar 1654 in Rinteln) war eine geborene Vögeler, 
stammte aus einer alten Tuchmacherfamilie und war die Ehefrau des Wollhändlers und 
Tuchmachers Hans Sieveking, einem der wohlhabendsten Bürger Rintelns. Er hatte in seiner 
Zunft eine führende Stellung und verfügte über beste Handelsbeziehungen entlang der Weser. 
Er war Händler und Produzent. Zugleich war er Ratsherr und hatte mehrere Ehrenämter inne. 
Während seiner zahlreichen Handelsreisen führte Ehefrau Adelheid Sieveking nicht nur den 
Haushalt, sondern vertrat auch ihren Mann. Ihr Sohn Jürgen (geboren 1622) half im Geschäft 
des Vaters. Als 1625/26 die Pest in Rinteln wütete, hatte Adelheid Sieveking mindestens eins 
ihrer Kinder zu beklagen. 
Am 21. Januar 1654 wurde die Bürgersfrau Adelheid Sieveking unter dem Vorwurf der 
Hexerei vor das Stadtgericht zitiert. Schon gegen ihre Mutter, die Sievekingsche, war 1635 
der Vorwurf der Hexerei erhoben worden.  
 
Hexenverfolgungen in Rinteln 

Rinteln war Schauplatz intensiver Hexenverfolgungen. Die Hexenprozesse wurden 
maßgeblich vorangetrieben durch die Professoren der Juristenfakultät an der Universität 
Rinteln. Die Juristen der Akademia Ernestina verstärkten durch ihre ''Beratung'' von Stadt- 
und Amtsgerichten im ganzen Nordwesten die Hexenprozesse. Zwischen 1621 und 1675 sind 
rund 400 ''Gutachten'' überliefert, die durchweg die rücksichtslose Verfolgung von 
vermeintlichen Hexen und Hexenmeistern anordneten. 
 
Das juristische Delikt der Hexerei war in der reichsweit gültigen Constitutio Criminalis 
Carolina verankert. Es fand sich auch in der ''Polizey-Ordnung'', die Ernst (Schaumburg)|Graf 
Ernst zu Holstein-Schaumburg, der Stifter der Rintelner Universität, 1610 erlassen hatte. 
Hexerei galt als todeswürdiges Verbrechen, das mit dem Verbrennen auf dem Scheiterhaufen 
geahndet wurde. Der Stadtrat in Rinteln hatte die Hohe Gerichtsbarkeit inne mit dem Recht, 
Menschen wegen Hexerei zu verurteilen und zu verbrennen. 
 
Im Gebiet der heutigen Stadt Rinteln wurden in der Zeit von 1560 bis 1669 mindestens 88 
Menschen in Hexenprozessen angeklagt, von denen viele mit der Hinrichtung endeten. 
Höhepunkte waren die Jahre 1634 bis 1655. In den Jahren 1634–1635 wurden 13 Menschen 
hingerichtet. 
Eine weitere Welle von Hexenprozessen begann, nachdem Rinteln 1651 wegen seiner 
entfernten Lage zur Residenzstadt Kassel eine eigene Regierung mit Obergericht erhielt. 1654 
wurden mindestens elf Personen der Hexerei angeklagt und 1655 weitere drei Menschen.  
 
Die Stadt Rinteln, deren Universität maßgeblich zur Verbreitung der Hexenprozesse beitrug, 
hält damit in Niedersachsen einen traurigen Rekord. 
 
Hexenprozess gegen Adelheid Sieveking 

Seit dem Herbst 1653 fanden auf dem nahen Schloss Arensburg im benachbarten 
Schaumburg-Lippe auf Betreiben des dortigen Grafen Philipp Massenprozesse unter dem 
Vorwurf der Hexerei statt, bei denen unter der Folter die Angeklagten immer neue Frauen und 
Männer der Teilnahme beim Hexensabbat bezichtigten. Die Gefolterten nannten als 
Hexentanzplatz die Klippe des Luhdener Berges zwischen Eilsen und Rinteln.  
 
Am 10. Oktober 1653 bezichtigte die Angeklagte Catharina Tieking aus Luhden die Rintelner 
Bürgerfrau Adelheid Sieveking, beim Hexensabbat dabei gewesen zu sein. Sie hätte dort mit 
der Frau des Andreas Einsam aus Rinteln getanzt. Als Professor David Pestel, Senior der 



juristischen Fakultät der Universität Rinteln, von der Aussage gegen die Rintelnerin erfuhr, 
begann ein Ermittlungsverfahren.   
 
Im ersten Verhör wurde Adelheid Sieveking der bereits verhafteten Ehefrau des Andreas 
Einsam gegenübergestellt. Diese sagte ihr ins Gesicht: sie, die Sievekingsche, sei dabei 
gewesen auf dem Hexentanze oben auf dem Luhdener Berg an der alten, verfallen 
Wallfahrtskapelle von St. Katharinen. Deshalb sei sie ''der Hexerey halber'' ebenso schuldig 
wie sie selbst. 
 
Das Protokoll des Hexenprozesses notierte: Adelheid Sieveking ''weis für angst nicht wo sie 
sich hinwenden soll. Balt hatt sie sich gesetzet, balt ist sie von einem Ort zum anderen 
gegangen.'' Hilflos und verzweifelt schlug sie die Hände über dem Kopf zusammen. 
Vergeblich versuchte sie in den folgenden Wochen des Prozesses ihre Ehre als angesehene 
Bürgersfrau zu retten. Sie bestritt alle gegen sie erhobenen Vorwürfe. Die Deputierten des 
Stadtrates ließen sie in Haft nehmen, und das Verfahren nahm seinen Lauf. 
Zwischen dem 21. und 26. Januar 1654 durften ihr Ehemann und der 32-jährige Sohn Jürgen 
die Angeklagte im Gefängnis in Anwesenheit von zwei Ratsherren besuchen, welche das 
Gespräch protokollierten. Auf die Frage ihres Mannes antwortete sie, sie wolle bei der 
Wahrheit bleiben und die Vorwürfe bestreiten: ''Ja, sie mögen mir peinigen wie sie wollen, 
und wenn ihr hören werdet, das sie mir peinigen, so fahret zusammen auf eure Knie und bedet 
[dass] mir Gott Kreffte bescheret und bekümmert euch nicht zu viel umb mir, den ich wil gern 
sterben. Bittet nur die Herren, das sie mir nicht zu lange sitzen lassen.'' 
Adelheid Sieveking wusste, dass dies eine letzte Gelegenheit war, noch die wichtigsten Dinge 
vor ihrem Ende zu regeln. Sie bat ihren Mann, der Kirche eine namhafte Summe für die 
Stadtschule zu stiften, sein Handwerk niederzulegen und die Angestellten abzuschaffen. Den 
Sohn Jürgen sollte er zu sich ins Haus nehmen. 
Ihr Sohn klagte über die Verachtung, die ihm in der Stadt als Sohn einer vermeintlichen Hexe 
entgegenschlug: ''Ach Möme, ich mach nicht bei die Lude (Leute) kommen!'' ''Das weiß ich 
wol'', antwortete die Mutter traurig, ''wegen meines schmelichen Dodes.'' 
 
Es gibt Hinweise, dass es die konkurrierende Wandmacherfamilie Wiebbach war, die den 
Verdächtigungen immer neue Nahrung gaben. Es wurden viele Zeugen gehört, die zahlreiche 
Beschuldigungen äußerten.  
* Die Angeklagte habe Schadenzauber verübt und habe den Sohn des Großbauern, der vor 
etlichen Jahren mit ihrem Sohn Jürgen die Stadtschule besuchte, mit einer Bratbirne vergiftet. 
* Ratskellerwirt Johann Ovenstede berichtete von einem Fass Bier, das er einmal im Sommer 
von der Sievekingschen zum Abverkauf erhalten habe und zur Kühlung im Sand des 
Kellerbodens eingrub. Als er es nach 14 Tagen öffnen wollte, sei es plötzlich leer gewesen.  
* Eine Nachbarin beschwörte, Adelheid Sieveking habe versucht, sie das Hexen zu lehren, als 
sie sich einmal mit ihr hinten in der Stube unterhalten und sie so merkwürdig unverständlich 
geredet habe. 
* Auch der Stadtrichter Johann Deventer trat als Zeuge auf und gab an, schon seit seiner 
Jugend habe er sich vor der Sievekingschen als einer Hexe gefürchtet. 
Etliche ähnliche Vorfälle wurden von Zeugen unter Eid geschildert und von den 
Geschworenen des Rates als Indizien anerkannt. 
 
Nach den Zeugen wurde Adelheid Sieveking verhört. Bei mehr als 90 Fragen bestritt sie alle 
Vorwürfe: Die Familie Wiebbach hätte ihr schon damals ''das halbe Hertz'' genommen. Auch 
an den anderen Anschuldigungen sei nichts Wahres. So sei es auch mit dem Verfahren gegen 
ihre unschuldige Mutter gewesen, die mit falschen Zeugen belastet worden sei. Warum die 



Ratsherren diese damals vorübergehend inhaftieren ließen, könne sie nicht sagen: ''Die Herren 
möchtens wissen.'' 
Als die Stadträte fragten: ''ob sie meine, wann sie unschuldig, dass sie der Raht gleichwohl 
würde hinrichten lassen? Sie könne darauf nicht andwordten'', soll sie erwidert haben. 
Adelheid Sieveking wurde wieder in ihre Zelle geführt. 
 
Die Inquisitin, wie sie nun genannt wurde, wurde am nächsten Tag wieder vorgeführt. Auf 
Drängen von Pfarrer Adolph Wilhelm Rottmann und Pfarradjunkt Daniel Wilhelmi habe sie 
ihre Schuld eingestanden. Im Verhör vor den Ratsherren stellte sich heraus, dass sie nur 
ausgesagt hatte, weil die Geistlichen ihr bei einem Geständnis die Begnadigung zu einer 
Geldstrafe bzw. Verweisung aus der Stadt in Aussicht gestellt hatten. Als Adelheid Sieveking 
den Betrug erkannte, widerrief sie alles und beschuldigte beide Pastoren der gezielten 
Täuschung. 
Weil die Inquisitin sich damit erneut ''halsstarrig'' zeigte und nicht freiwillig gestehen wollte, 
wandten sich die Ratsherren an die Rintelner Juristen-Fakultät unter Professor David Pestel. 
Die Rintelner Universität erkannte bei Hexenprozessen in stereotypen Formaltexten stets mit 
unnachgiebiger Strenge auf Verhaften, Foltern und Verbrennen. Keine andere Juristenfakultät 
im ganzen Reich ging ''mit vergleichbarer Brutalität und Blindheit''zu Werke. 
 
Am übernächsten Tag schon konnte der Inquisitin das Gutachten verlesen werden. Es 
empfahl, nachdem die Prozessakten ''mit fleiss verlesen und collegialiter woll erwogen'' sein 
sollten, die Inquisitin ''mit scharffer Tortur zimblichermassen zu belegen.'' Auf diese Drohung 
hin gestand Adelheid Sieveking ''gütlich''. Sie bekannte, von Gott abgefallen zu sein, sich dem 
Teufel ergeben zu haben und auch auf dem Hexentanz gewesen zu sein. 
Auf Verlangen der Stadträte nannte sie sogar angebliche Komplizinnen, die sie dort gesehen 
habe. 
Doch Adelheid Sieveking weigerte sich, Schadenzauber an ihren Mitmenschen zuzugeben, 
den vierten Tatbestand der Hexerei. Daher forderten die Ratsherren erneut ein 
Rechtsgutachten ein. Bereits am übernächsten Tag lag die Antwort von Professor David 
Pestel von der Universität vor: Androhung der Folter, und zwar in Anwesenheit des 
Scharfrichters mit ausgebreiteten Instrumenten. 
 
Unterdessen unterbreitete Hans Sieveking dem Stadtrat, wie mit seiner Ehefrau in der Zelle 
abgesprochen, ein bemerkenswertes Angebot, 250 Taler für die Stadtschule zu spenden, wenn 
der Rat sich zu einem Gnadenakt bereit erklärte: zur ehrenhaften Hinrichtung auf dem 
Marktplatz durch das Schwert. Anschließend sollte die Leiche in christlicher Weise auf dem 
Kirchhof beigesetzt werden. 
Normalerweise endeten die meisten Hexenprozesse mit dem Tod durch Verbrennen, in Qual 
und Schande zugleich. Solche Hinrichtungen wurden auf dem Schindanger außerhalb der 
Stadt vollzogen, wo der Abdecker verendetes Vieh zu verscharren hatte.  
 
Die Ratsherren verlangten 500 Reichstaler zuzüglich der Erstattung der Prozesskosten, ohne 
freilich ein verbindliches Versprechen abgeben zu wollen. Hans Sieveking ging schließlich 
auch darauf ein, dann aber scheiterten die Verhandlungen, möglicherweise auf Einschreiten 
der Juristen-Fakultät. 
 
Adelheid Sieveking widerrief am 7. Februar ihr ohnehin noch unvollständiges Geständnis. 
Die Ratsdeputierten beschlossen daraufhin, die Inquisitin am 13. Februar der Folter durch den 
Rintelner Abdecker und Scharfrichter Henrich Schlix in der Folterkammer auf dem 
Dachboden des Ratskellers zu unterwerfen. Der ''liebe Meister Henrich'', wie ihn das 
Anschreiben des Stadtrates nannte, hatte erst vor kurzem wegen Unzucht und Vergewaltigung 



einige Tage im Gefängnis gesessen. Doch hatte er zuletzt bei den Arensburger 
Hexenprozessen erfolgreiche Arbeit geleistet. Dass ihm dabei immer wieder Inquisitinnen auf 
der Folter starben, war Teil seines Berufes. 
 
Die Stadträte gaben der Angeklagten eine letzte Chance für ein Geständnis ohne Tortur. Doch 
Sieveking weigerte sich. Sie forderte stattdessen die Wasserprobe. Erst wenn diese für sie 
negativ ausfiel, wollte sie gestehen, was man von ihr hören wollte. Adelheid Sieveking wurde 
sofort nach der Verhandlung zur Weser geführt und dort in der Mitte des Flusses von einem 
Boot aus in das eisige Wasser gelassen: zweimal mit gefesselten Händen und Füßen, einmal 
frei, nur an einer einfachen Halteleine. Doch sie ging nicht unter, sondern trieb an der 
Oberfläche. Das so genannte Gottesurteil war damit eindeutig: ''schuldig''. Adelheid Sieveking 
konnte es kaum glauben. Zurück in der Ratsstube verkündete sie, der Teufel selbst habe hier 
seine Hand im Spiel gehabt. Sie wolle ''keiner mehr rahten aufs wasser zu gehen''. Dies war 
offenbar auch die Ansicht der hessischen Landesherrschaft, die im Sommer 1654 die 
Wasserprobe ausdrücklich verbot. 
Für Adelheid Sieveking war der Prozess nun entschieden. Es folgte ein letztes Verhör in der 
Folterkammer auf dem Dachboden des Rathauses. Beim Anblick der Instrumente bemühte sie 
sich zu gestehen, was von ihr verlangt wurde.  
 
Das Urteil im Sieveking-Prozess ist nicht erhalten. Gewiss ist aber, dass Adelheid Sieveking 
Ende Februar 1654 tatsächlich verbrannt worden ist. Die Prozessakten aus späteren Verfahren 
gegen die von ihr besagten Frauen nahmen hierauf mehrfach Bezug. In ihnen zeigte sich 
zudem, welche verheerende Wirkung die Besagungen Adelheid Sievekings nach ihrem Tode 
hatten. Von den zehn Frauen, deren Namen aus ihr herausgepresst wurden, wurden 
mindestens acht verurteilt und hingerichtet. Vom Schicksal der beiden übrigen ist nichts 
bekannt. 
 
Quellen 
* Hessisches Staatsarchiv Marburg, Bestand 260 Marburg, Nr. 554: Prozess gegen die 
Ehefrau des Hans Sieveking, Adelheid, geb. Vögeler. 
* Stadtarchiv Rinteln, Hexenprozess-Akten, unverzeichneter Bestand. 
 
Literatur 
* Stefan Meyer, ''Adelheid Sieveking (1600–1654): ein Tod auf dem Scheiterhaufen''. In: 
Geschichte Schaumburger Frauen (2000), S. 222–232 
* Gerhard Schormann: ''Hexenverfolgung'', in: Niedersächsisches Jahrbuch für 
Landesgeschichte 45 (1973), S. 145–170. 
* Gerhard Schormann: ''Hexenprozesse in Norddeutschland''. Hildesheim 1977. 
* Inge Mager, ''Frauen im Raum und Umkreis der Schaumburger Kirche seit der 
Reformation'', in: Helge bei der Wieden, ''Die Ausstrahlung der Reformation: Beiträge zu 
Kirche und Alltag in Nordwestdeutschland'', Göttingen 2011, S. 61–72 (S. 68) 
* Jürgen Macha, ''Deutsche Kanzleisprache in Hexenverhörprotokollen der Frühen Neuzeit'', 
Band 2, De Gruyter, 2005, S. 34 
* Verein für Hessische Geschichte und Landeskunde, Verein der Deutschen Zuckerindustrie, 
Berlin, 1932, Band 58, S. 54 



 

 
 

Rinteln Altes Rathaus (rechts) und St. Nikolai Kirche. 
Im Kern der historischen Altstadt von Rinteln, direkt am Marktplatz, liegt der Ratskeller mit 

prächtiger Weserrenaissance-Fassade.  
 

Die Angeklagten in Hexenprozessen wurden vom Rat der Stadt Rinteln verurteilt, der das 
Recht auf Ausübung der Blutgerichtsbarkeit hatte.  

Der Stadtrat verkündete mit jedem Prozess, dass die betreffende Person von Gott und dem 
Glauben abgefallen sei. 



 

 
 

Rinteln Altes Rathaus, Saal. 
 

(Befragung der angeklagten Maria Schnökel fand 1654 in der Ratsstube statt.) 
 
 

 
 

Rinteln Altes Rathaus. 
 

(Unter der Treppe an der Rückseite war ein Gefängnisraum.) 
 



 

 
 

Gewölberaum im Ratskeller: Im Kern der historischen Altstadt von Rinteln, direkt am 
Marktplatz, liegt der Ratskeller. 

 
(Am 31. Juli 1654 begann um 10 Uhr vormittags die einstündige Folter von Maria Schnökel 

auf dem Dachboden des Rathauses durch Streckbank und Beinschrauben.) 



Spuren der Universität Rinteln an der Jakobi-Kirche 

 
Die Juristen der Universität Rinteln verstärkten durch ihre "Beratung" von Stadt und 
Amtsgerichten im ganzen Nordwesten die Hexenprozesse. Zwischen 1621 und 1675 sind rund 
400 "Gutachten" überliefert, die durchweg die rücksichtslose Verfolgung von vermeintlichen 
Hexen und Hexenmeistern anordneten.5 
 

 

                                                           

5 Quelle: Die Eulenburg. Museum Rinteln. Klosterstraße 21. 31737 Rinteln 
http://www.eulenburg-museum.de/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=68 



Spuren der Universität Rinteln an der Jakobi-Kirche 
 
 

 
 

Grabstein für Henrich Ernst Kestner (* 3. Februar 1671 in Detmold; † 5. Juli 1723 in Rinteln),  
ein deutscher Jurist und Hochschullehrer.6 

 
 
 

Um 1675, mit personellen Veränderungen an der Rintelner Juristen-Fakultät, trat eine 
Kehrtwende der Gutachter-Praxis der Universität ein. Verfahren wurden nun konsequent 
abgelehnt bzw. niedergeschlagen.7  
 

 

                                                           

6 https://de.wikipedia.org/wiki/Henrich_Ernst_Kestner 
7 http://www.eulenburg-museum.de/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=68 



 
 
 

Grabstein für Henrich Ernst Kestner (* 3. Februar 1671 in Detmold; † 5. Juli 1723 in Rinteln),  
ein deutscher Jurist und Hochschullehrer. 

 
 



Spuren der Universität Rinteln an der Jakobi-Kirche 
 

 
 
 

Universität Rinteln / St. Jakobus Kirche 
 
 



 

 
 

SI DEUS PRO NOBIS QUIS CONTRA NOS 
 

Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? 
ANTON HENRIC; MOLLENBECI; D BEATA FRIDER KING 

1659 
(Inschrift am Haus Marktplatz 5, 31737 Rinteln, neben dem Alten Rathaus) 

 
Haus des Professors Mollenbeck der Juristischen Fakultät Universität Rinteln 

Anton Heinrich Mollenbeck, 14.3.1622 Rinteln, † 29.10.1693 Gießen, evangelisch,  
Prof. Dr. jur. utr., Juris Consultus, Syndicus, Professor8 

Vater: Mollenbeck, Johannes, 1592–1624. Mutter: Wippermann, Katharina, 1600–nach 1624 
Partner: Friderus (Frider), Beata, † Gießen 20.4.1677 

 

                                                           

8 Strieder, Grundlage zu einer hessischen Gelehrten- und Schriftsteller-Geschichte, Bd. 9, 1794, S. 146-150. 
http://www.lagis-hessen.de/pnd/117121525 



 
 

Rinteln St. Nikolai Kirche Kirchenportal Eingang 
Grabstein für Stadtprediger Daniel Wilhelmi (1623 - 1689)9 

 
1666 übernahm er eine ordentliche Professur der Geschichte bei der Universität Rinteln. 

                                                           

9 https://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Wilhelmi 



Stadtprediger Daniel Wilhelmi, Beichtvater von Angeklagten in Hexenprozessen 

 
Daniel Wilhelmi10 war der Sohn von Ernst Wilhelmi, Kaufmann, und dessen Frau Christina, 
geborene Ellerdorfs. Nach dem Schulbesuch in Uelzen kam er zum Gymnasium in Lüneburg, 
Hannover und Flensburg. Im Alter von 20 Jahren besuchte er die Universitäten Rostock, 
Greifswald und Helmstedt. 1646 erhielt er in Leipzig die Magisterwürde. Er setzte seine 
Studien fort in Wittenberg und 1650 zu Jena („Docendo & Disputando“ [Er hat gelehrt und 
disputiert]). 
 
1652 erhielt er einen Ruf als Konrektor der Schule in Uelzen, den er ausschlug, und ging 
stattdessen nach Rinteln. Dort wurde er sofort Stellvertreter von Prediger und Primarius 
Liborius Haremann. Als dieser im Jahr 1658 starb, wurde er 2. Prediger und übernahm 1666 
eine ordentliche Professur der Geschichte bei der Universität Rinteln. Am 5. Mai 1653 
heiratete er Anna Margaretha, Tochter von Christian Römlings, Amtmann und Zollerheber zu 
Hitzacker. Er zeugte mit ihr neun Kinder, davon aber erreichten nur der Sohn Christian 
Albrecht, Student der Rechte in Jena, und zwei Töchter ihre „mannbaren Jahre“. Die Tochter 
Engel Elisabeth wurde an David Pestel J.V.C. verheiratet, einem Sohn von David Pestel 
J.V.D. & Prof. prim. Die andere Tochter Katharine Margarethea (1654–1778) wurde an 
Professor Medicus Konrad Johrenius verheiratet. 
 
Nachdem 1684 seine Gattin gestorben war, schritt Wilhelmi 1687 zur zweiten Ehe mit Anna 
Katharine, geborene Pesteln, verwitwete Lohmeyer. Deren Mann Philipp Lohmeier, Professor 
der Physik und Metaphysik in Rinteln, war am 24. September 1680 verstorben. Mit seiner 
zweiten Frau wurde er noch Vater der Tochter Klare Margarethe, spätere Ehegattin des 
Predigers Joh. Geo. Happel zu Amönau, später Münchhausen.  
 
Magister Wilhelmi, Prediger in St. Nicolai, starb am 10. November 1689 im Alter von 67 
Jahren. Wilhelmi wurde in der St. Nicolai Kirche in Rinteln hinter dem Altar beerdigt, wo 
auch später seinem Nachfolger das Grab bereitet wurde. Auf seinem Leichstein liest man 
folgende Inschrift: 
 

Tegit hic Lapis exuvias viri plurimum reverendi; & Nobilissimi M. Danielis Wilhelmi, 
Pastoris Ecclesiae Lutheranae Rinteliensis per XXXVII. Historiarum vero per XXIII. 
Annos Professoris clarissimi Natus is eft Ultzae Lüneburg. An. MDCXXIII. d. VI. 
Febr. & exacto fere sexagesimo septimo aetatis anno Servatori suo animam reddidit. d. 
X. Nov. An. MDCLXXXIX. 
 
Es bedeckt dieser Stein die Überreste des überaus verehrungswürdigen und hochedlen 
Magisters Daniel Wilhelmi, des Hirten der lutherischen Kirche von Rinteln 37 Jahre 
hindurch, des hochberühmten Geschichtsprofessors aber 23 Jahre hindurch. Geboren 
ist er in Uelzen, Lüneburg im Jahre 1623 am 6. Februar und nach fast vollendetem 67. 
Lebensjahr gab er seinem Erlöser seine Seele zurück am 10. November im Jahre 1689. 
 
 

Beichtvater von Angeklagten in Hexenprozessen im Auftrag des Peinlichen Halsgerichts 

 
Die Angeklagten in Hexenprozessen wurden vom Rat der Stadt Rinteln verurteilt. Der 
Stadtrat verkündete mit jedem Prozess, dass die betreffende Person von Gott und dem 
Glauben abgefallen sei. Magister Wilhelmi, Prediger in St. Nikolai, war auch Beichtvater von 
                                                           

10 https://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Wilhelmi 



Angeklagten in Hexenprozessen in Rinteln, z.B. im Verfahren gegen Lucie Kunschopper, 
geb. Hagemann, Witwe des Kunschoppers. Der Peinliche Amtsankläger in Rinteln hatte Lucie 
Kunschopper11 am 4. September 1668 wegen Zauberei angeklagt. 
 
Im Auftrag des Peinlichen Halsgerichtes besuchte Magister Daniel Wilhelmi die Angeklagten 
der Hexenprozesse mit dem Auftrag, ein Geständnis zu erreichen. Magister Wilhelmi konnte 
sich rühmen, immer ein Geständnis zu erlangen, speziell von Angeklagten, die bisher der 
Folter widerstanden hatten. Bald konnte Magister Wilhelmi dem Gericht Meldung erstatten, 
Lucie Kunschopper habe ihm gegenüber ein Geständnis abgelegt. Als aber die Angeklagte 
dieses Geständnis widerrief, ordneten die Juristen der Rintelner Universität die Tortur an. Der 
Prozess konnte nicht zu Ende geführt werden. ist, weil Lucie Kunschopper 1669 nach 
wiederholter Folter ohne Geständnis im Gefängnis starb. 
 
Maria Schnökel12 wurde im Januar 1654 der Hexerei beschuldigt, es wurden Gutachten von 
Professoren der Rintelner Universität erstellt und am Ende gestand sie unter Folter und unter 
Druck des Pfarrers Daniel Wilhelmi, dass sie an Hexentänzen auf dem „Steinanger“ 
teilgenommen hatte und benannte unter der Folter weitere Frauen, die angeblich ebenfalls 
dabei gewesen waren. Nur sieben Monate nach dem ersten „Verdacht“ wurde sie mit zwei 
anderen Frauen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. 
 
 
Adolph Wilhelm Rottmann (* 26.11.1616 Bückeburg, † 9.9.1689 Rinteln), Theologe 
(evangelisch), Konrektor, Pfarrer, Pastor primarius13 an der Marktkirche in Rinteln. 
 
 
 
 
Hinrichtungsplatz 

 
Der letzte Weg der Verurteilten14 führte durch die Gassen der Stadt, wenn sie aus dem 
Hexengefängnis unter der hinteren Treppe des Rathauses hervorgeholt und auf einen Karren 
verladen wurden, der nach oben hin geschlossen war. Aus der Stadt heraus über die hölzerne 
Weserbrücke ratterte der von Henker und Bevölkerung begleitete Karren, um entweder am 
heutigen Weseranger Halt zu machen oder am ehemaligen "Galgenfeld", wo jetzt das 
Betonwerk Scheidt angesiedelt ist.15 

 

                                                           

11 Hans-Jürgen Wolf, Geschichte der Hexenprozesse, Hamburg, 1995, S. 722  
Cornelia Kurth, Die Hexenverfolgung in Rinteln  
http://korallis-notizen.blogspot.de/2013/03/die-hexenverfolgung-in-rinteln.html 
Karin Gerhardt-Lorenz, Lucie Kunschopper - 1668 angeklagt als Hexe 
http://www.weiberschnack-rinteln.de/index.php/lucie-kunschopper-1668-angeklagt-als-hexe.html 
12 http://www.der-rintelner.de/kinder-uni-2014-spannende-vortraege-ueber-hexenverfolgung-fossilien-und-
sonnenenergie/ 
13

 F. W. Strieder, Grundlage zu einer hessischen Gelehrten- und Schriftsteller-Geschichte, Bd. 14, 1804, S. 1-2. 

„Rottmann, Adolph Wilhelm“, in: Hessische Biografie http://lagis-

hessen.de/de/subjects/rsrec/sn/bio/register/person/entry/rottmann%252C%2Badolf 

14 Cornelia Kurth, Die Hexenverfolgung in Rinteln  
http://korallis-notizen.blogspot.de/2013/03/die-hexenverfolgung-in-rinteln.html 
15 Galgenfeld 2, 31737 Rinteln 


